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1 EINLEITUNG  
(BauGB Anlage 1 Nr. 1) 

Gemäß §  2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist bei der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen 

eine Umweltprüfung durchzuführen. Prüfungsgegenstand ist die Ermittlung der voraussichtlichen er-

heblichen Umweltauswirkungen des Bauleitplans auf die Belange des  Umweltschutzes nach §  1 Abs. 6 

Nr. 7 und §  1a BauGB. Sie sind in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Zwingende 

Mindestanforderungen an die Gliederung und den Inhalt des Umweltberichts ergeben sich aus der 

Anlage 1 zum BauGB (OVG Hamburg, Urteil vom 27.  April 2016 – 2 E 20/13.N). 

Die Umweltprüfung ist ein  Bestandteil der bauleitplanerischen Abwägung. De n erforderliche n Prü-

fungsumfang und Detaillierungsgrad legt die Gemeinde eigenverantwortlich fest. Hierbei hat sie eine 

Prognose  darüber  zu stellen , welche Wirkungen vernünftigerweise bei objektiver Betrachtung zu er-

warten sind (Busse, J., et al., 2013, S. 15) . 

1.1 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele und Inhalte des Bauleitplans  

(BauGB Anlage 1 Nr. 1 a) 

1.1.1 Ziele  

Das Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die  Errichtung 

eines Wohnbaugebiets durch die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstell ung eines Be-

bauungsplans.  

1.1.2 Darstellungen  

Für das  Plangebiet werden im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan „Flächen für die Landwirt-

schaft “ dargestellt. Diese Darstellung soll im Zuge der 32. Änderung zu „Wohnbaufläche n“ geändert 

werden, da die Fläche vorwiegend dem Wohnen dienen soll.  
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1.1.3 Angaben zum Standort  

 
Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (gelbe Linie), genordet (Land NRW, 2025)  

Der räumliche Geltungsbereich befindet sich am nordwestlichen Rand der Ortslage Höngen und um-

fasst eine Fläche von ca. 2  ha. Derzeit wird das Plangebiet landwirtschaftlich genutzt. Das Plangebiet 

wird im Norden über den Biesener Weg erschlossen.  

Im Umfeld bestehen unterschiedliche Nutzungen. Nordöstlich der Plangebietsfläche befinden sich 

Siedlungsbereiche entlang des Biesener Wegs. Weitere Flächen im Norden und im Westen des Plan-

gebiets schließen sich als ackerbaulich genutzte freie Landschaft an . Im Süden befinde n sich weitere 

Wohnnutzungen . Die Bebauung entlang der Straße „An Dilia“ grenzt mit rückwärtigen Gartenberei-

chen an das Plangebiet . 

1.1.4 Bedarf an Grund und Boden  

Fläche  Bestand  Planung  

Räumlicher Geltungsbereich  1,96 ha 1,96 ha 

Wohnbauflächen  0 ha  1,96 ha 

Flächen für die Landwirtschaft  1,96 ha 0 ha  

Tabelle 1: Bedarf an Grund und Boden  

1.2 Berücksichtigung der einschlägigen Umweltschutzziele  

Einschlägige Fachgesetze, Raumordnung, Bauleitplanung und naturschutzfachliche oder wasser-

rechtliche Schutzgebiete treffen übergeordnete natur -  und landschaftsbezogene Vorgaben. Im F ol-

gend en wird dargelegt, wie die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes, die für das Vorhaben von Bedeutung sind, bei der Aufstellung des Bauleitplans be-

rücksichtigt wurden. Da wasserrechtliche Schutzgebiete funktional d em Schutzgut Wasser 
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zugeordnet sind, werden diese zum besseren Verständnis erst in Kapitel  2.1.4 „Wasser“ sowie den 

darauf aufbauenden Kapiteln dieses Umweltberichts beschrieben . 

1.2.1 Fachgesetze  

Umweltschutzziele  Art der Berücksichtigung  

Tiere  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne Auswirkungen auf Tiere zu berücksichtigen.  

Eine Konkretisierung dieser Belange ergibt sich aus dem allgemei-

nen sowie dem speziellen Artenschutz des Bundesnaturschutz-

gesetzes (BNatSchG). Gemäß §  39 Abs.  1 BNatSchG ist es verbo-

ten,  

• wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne ver-

nünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten,  

• Lebensstätten wild  lebender Tiere ohne vernünftigen Grund 

zu beeinträchtigen oder zu zerstören.  

Im parallel  laufenden Bebauungsplanver-

fahren wird ein artenschutzrechtliches 

Gutachten erstellt, in dem  spezifische ar-

tenschutzrechtliche Belange berücksich-

tigt werden und mit dem  falls notwendig 

in angemessener Weise Maßnahmen for-

muliert  werden können (vgl. Kap . 2.4). 

Eine explizite Berücksichtigung auf Flä-

chennutzungsplanebene erfolgt darüber 

hinaus nicht.  

Gemäß §  44 Abs.  1 BNatSchG ist es verboten , 

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nach-

zustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-

digen oder zu zerstören,  

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der eu-

ropäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs - , Auf-

zucht - , Mauser- , Überwinterungs -  und Wanderungszeiten er-

heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Er haltungszustand der lokalen Popula-

tion einer Art verschlechtert,  

• Fortpflanzungs -  oder Ruhestätten der wild  lebenden Tiere 

der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören.  

 

Pflanzen  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne Auswirkungen auf Pflanzen zu berücksichtigen. Eine 

Konkretisierung dieser Belange ergibt sich auch hier aus dem all-

gemeinen sowie dem speziellen Artenschutz des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG). Gemäß §  39 Abs.  1 BNatSchG ist es 

verboten,  

• wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem 

Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände 

niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten,  

• Lebensstätten wild  lebender Pflanzen ohne vernünftigen 

Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören.  

Die dem Bauleitplanverfahren zugrunde 

liegende Fläche beherberg t keine wild le-

benden Pflanzen, sodass diesbezüglich 

keine expliziten Maßnahmen zu treffen 

sind. Eine Anreicherung der Landschaft 

kann auf der nachgelagerten Planungs-

ebene durch  verschiedene Festsetzun-

gen ermöglicht  werden . 

Gemäß §  44 Abs.  1 BNatSchG ist es verboten , Besonders geschützte Pflanzenarten sind 

im Plangebiet  nicht vorhanden, sodass 
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• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder 

ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie 

oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören . 

keine expliziten Maßnahmen erforderlich 

sind. 

Gemäß §  1a Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich 

voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Umfang der 

erforderlichen Kompensationsmaßnahmen bemisst sich typi-

scherweise an den vor dem Eingri ff vorhandenen Pflanzengesell-

schaften.  

Eventuell erforderliche Kompensations-

maßnahmen können im parallel  laufen-

den Bebauungsplanverfahren umgesetzt 

werden (vgl. Kap . 2.4). 

Biologische Vielfalt  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr.  7 a BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu berücksich-

tigen. 

Durch die Flächennutzungsplanänderung 

wird ein artenarmer Lebensraum durch 

einen anderen artenarmen Lebensraum 

ersetzt. Explizit negative Auswirkungen 

sind nicht zu erwarten.  

Fläche  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne Auswirkungen auf die Fläche zu berücksichtigen.  

Gemäß §  1a Abs. 2 Satz  1 BauGB soll mit Grund und Boden spar-

sam und schonend umgegangen werden, wobei die Möglichkeiten 

der Innenentwicklung zu nutzen und Bodenversiegelungen auf 

das notwendige Maß zu begrenzen sind.  

Standortalternativen wurden untersucht, 

bestehen zur Erfüllung der Planungsziele 

vorliegend jedoch nicht.  

Boden  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne Auswirkungen auf den Boden zu berücksichtigen.  

Gemäß §  1 BBodSchG sind schädliche Bodenveränderungen ab-

zuwehren, Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Ge-

wässerverunreinigungen zu sanieren und es ist Vorsorge gegen 

nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkun-

gen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 

Funktionen vermieden werden.  

Im parallel  laufenden  Bauleitplanverfah-

ren können entsprechende Maßnahmen 

verfolgt oder Festsetzungen getroffen 

werden, mit denen  die Auswirkungen auf 

das Schutzgut Boden verringer t werde n 

können (vgl. Kap.  2.4). 

Wasser  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne Auswirkungen auf das Wasser zu berücksichtigen.  

Oberflächengewässer sind im Plangebiet 

nicht vorhanden, weshalb  keine Auswir-

kungen zu erwarten sind.  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 7 e BauGB ist bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne der sachgerechte Umgang mit Abwässern zu berück-

sichtigen.  

Im parallel laufenden  Bauleitplanverfah-

ren können Regelungen zum sachge-

rechten Umgang mit Abwässern berück-

sichtigt werden. Auf  der  Ebene des Flä-

chennutzungsplan s erfolgt keine geson-

derte Berücksichtigung.  

Gemäß der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen 

länderübergreifenden Hochwasserschutz (BRPHV) sind die 

Starkregen gefahren hinweiskarte, die Hochwasserrisikokarte und 

die Hochwassergefahrenkarte zu berücksichtigen.  

Im Hinblick auf den Starkregenschutz 

können negative planbedingte Auswir-

kungen derzeit nicht ausgeschlossen 
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werden. Die Entwässerung wird im nach-

gelagerten Verfahren geklärt . 

Luft und Klima  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne Auswirkungen auf Luft und Klima zu berücksichtigen.  

Die Auswirkungen der geplanten Nut-

zungsänderung auf Luft und Klima wur-

den berücksichtigt. Insgesamt  sind keine  

negative n Auswirkungen d es Planvorha-

ben s abzusehen.  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 7 e BauGB ist bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne die Vermeidung von Emissionen zu berücksichtigen.  

Wohnbauflächen und d ie mit ihnen  ein-

hergehenden Nutzungen rufen  in der Re-

gel keine Emissionen hervor, die sich er-

heblich negativ auf die klimatische oder 

lufthygienische Situation auswirken.  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr.  7 h ist bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in de-

nen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten 

der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte 

nicht überschritten werden, zu b erücksichtigen.  

Die Belange wurden berücksichtigt, vor-

liegend ist jedoch  nicht  von einer erheb-

lichen Beeinträchtigung der Luftqualität 

auszugehen.  

Gemäß §  1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschut-

zes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen-

wirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-

wandel dienen, Rechnung getragen werden . 

Explizite Maßnahmen werden nicht ge-

troffen , j edoch eröffne t sich im parallel  

laufenden Bebauungsplanverfahren ein 

Gestaltungsspielr aum (vgl. Kap. 2.4). 

Nach dem i m § 50 BImSchG normierten Trennungsgebot sind die 

für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 

zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie 

möglich vermieden werden.  

Die abschließende Plankonzeption ist Sa-

che der nachgelagerten Planungsebene. 

Schädliche Umwelteinwirkungen  können  

auf der Bebauungsplanebene mittels ei-

ner entsprechenden Plankonzeption so 

weit wie möglich vermieden werden.  

Landschaftsbild  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu berücksichti-

gen. 

Die Belange wurden berücksichtigt, kön-

nen mangels einer abschließenden Plan-

konzeption jedoch erst auf der nachgela-

gerten Planungsebene bewertet werden . 

Mögliche Konflikte  sind im parallel  laufen-

den Bauleitplanverfahren zu lösen (vgl. 

Kap. 2.4). 

Mensch  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung insgesamt zu berücksichtigen.  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 7 e BauGB ist bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne die Vermeidung von Emissionen  zu berücksichtigen.  

Das Schutzgut Mensch wurde berück-

sichtigt . Aller Wahrscheinlichkeit nach 

werden durch die Planung keine negati-

ven Auswirkungen hervorgerufen. Für die 

abschließende Bewertung wurde eine 

Geruchsimmissionsprognose erstellt.  
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Kultur -  und Sachgüter  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 7 d BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu 

berücksichtigen.  

Die Belange wurden berücksichtigt, kön-

nen jedoch mangels einer abschließen-

den Plankonzeption erst auf der nachge-

lagerten Planungsebene bewertet wer-

den . Mögliche Konflikte  sind im parallel  

laufenden Bauleitplanverfahren zu lösen 

(vgl. Kap. 2.4). 

Gemäß §  1a Abs. 2 Satz  2 BauGB soll die Notwendigkeit der Um-

wandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen be-

gründet werden.  

Die Inanspruchnahme  von landwirt-

schaftliche n Flächen wurde in die Abwä-

gung eingestellt und begründet (vgl. 

Kap. 2.1.8). 

Gem äß § 3 DSchG NRW sind die Belange des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege bei öffentlichen Planungen und Maßnah-

men angemessen zu berücksichtigen.  

Gemäß §  9 Abs . 1 DSchG NRW bedarf der Erlaubnis der unteren 

Denkmalbehörde, wer Baudenkmäler oder ortsfeste Bodendenk-

mäler beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen 

oder die bisherige Nutzung ändern will, in der engeren Umgebung 

von Baudenkmälern oder ortsfesten Bodendenkmälern Anlagen 

errichten , verändern oder beseitigen will, wenn hierdurch das Er-

scheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird , oder bewegli-

che Denkmäler beseitigen oder verändern will.  

Die Belange des Denkmalschutzes finden 

auf der nachgelagerten Planungsebene 

Berücksichtigung (vgl. Kap.  2.4). 

Wirkungsgefüge  

Gemäß §  1 Abs. 6 Nr.  7 a BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge zwischen den 

Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und 

Klima zu berücksichtigen.  

Das Wirkungsgefüge zwischen den 

Schutzgütern wurde berücksichtigt . Ex-

plizit negative Auswirkungen d er geplan-

ten Nutzungsänderung sind nicht z u er-

warten. 

Tabelle 2: Umweltschutzziele aus Fachgesetzen (eigene Darstellung ) 

1.2.2 Regionalplan  

Im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung soll sich die Siedlungsentwicklung vorrangig auf die im 

Regionalplan festgelegten „Allgemeinen Siedlungsbereiche“ (ASB) konzentrieren (Bezirksregierung 

Köln, 2025  b, S. 56). Das vorliegende Plangebiet liegt vollständig im „Allgemeinen Siedlungsbereich“.  

In den ASB sollen u.  a. die Flächen für den Wohnungsbau und die damit verbundenen Folgeeinrich-

tungen, für die zentralörtlichen Einrichtungen sowie für die sonstigen privaten und öffentlichen Ein -

richtungen der Bildung und Kultur festgelegt werden.  

Natur-  und landschaftsbezogene planerische Vorgaben werden daher für die verfahrensgegenständ-

liche Fläche nicht getroffen. Die Planung folgt somit den Festlegungen des Regionalplans.  



Gemeinde Selfkant  

Umweltbericht zur 32. Flächennutzungsplanänderung „ Hinter Dilia “ 

 

 

 

7 

 
Abbildung 2: Auszug aus rechtswirksamen  Regionalplan Köln mit Markierung des räumlichen Geltungsbereichs (grünes Oval), o.  M. 

(Bezirksregierung Köln, 2025  a)  

1.2.3 Flächennutzungsplan  

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Gangelt (FNP) stellt die verfahrensgegen-

ständliche Fläche  als „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Die Belange der Landwirtschaft werden i n 

Kapitel  2.1.8 sowie den darauf aufbauenden Kapiteln dieses Umweltberichts berücksichtigt. Umwelt-

vorgaben , die darüber hinausgehen,  werden durch den bestehenden Flächennutzungsplan nicht ge-

troffen.  

1.2.4 Naturschutzfachliche Schutzgebiete  

Naturschutzfachliche Schutzgebiete ergeben sich aus den §§  21 und 23 bis 36  BNatSchG. Demnach 

sind der Biotopverbund bzw. die Biotopvernetzung (§  21 BNatSchG), Naturschutzgebiete (§  23 

BNatSchG), Nationalparke oder Nationale Naturmonumente (§  24 BNatSchG),  Biosphärenreservate 

(§ 25 BNatSchG), Landschaftsschutzgebiete (§  26 BNatSchG), Naturparke (§  27 BNatSchG), Natur-

denkmäler (§  28 BNatSchG), geschützte Landschaftsbestandteile (§  29 BNatSchG), gesetzlich ge-

schützte Biotope (§  30 BNatSchG) und Natura - 2000 - Ge biete (§§ 31 bis 36 BNatSchG) bei der Planung 

und Umsetzung von Vorhaben auf eine mögliche Betroffenheit zu untersuchen.  

Form und Verfahren der Unterschutzstellung richten sich nach Landesrecht (vgl. §  22 Abs.  2 

BNatSchG). Demnach werden Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und 

geschützte Landschaftsbestandteile in den Landschaftsplänen der Kreise und  kreisfreien Städte fest-

gesetzt (vgl.  § 7 LNatSchG).  
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Abbildung 3: Auszug aus dem Landschaftsplan  II/5 „Selfkant“ mit Abgrenzung des Plangebiets (grüne Linie ), o. M. (Kreis Heinsberg, 2008)  

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des Landschaftsplans  II/5 „Selfkant“. Dieser setzt 

für das Plangebiet das Entwicklungsziel  2 „Anreicherung einer Landschaft mit naturnahen Lebens-

räumen und mit gliedernden und belebenden Elementen“ fest. E lemente einer reich oder vielfältig 

ausgestatteten Landschaft sind im Plangebiet selbst nicht vorhanden, sodass ein diesbezüglicher Er-

halt vorliegend nicht einschlägig ist. Eine Anreicherung der Landschaft kann auf der nachgelagerten 

Planungsebene grundsät zlich in Form von grünordnerischen Festsetzungen erfolgen. Diese können 

zugleich zum Ausgleich von planbedingten Eingriffe n beitragen. Unter Berücksichtigung d ieser As-

pekte sind keine planbedingten Konflikte mit den Festsetzungen des Landschaftsplans ersichtlich, die 

nicht im Rahmen der Bauleitplanung bewältigt werden könnten.  

Für die  Beurteilung der Betroffenheit des Biotopverbunds bzw. der Biotopvernetzung sowie von 

National parken  oder Nationalen Naturmonumenten, Biosphärenreservaten, Naturparken, gesetzlich 

geschützten Biotopen und Natura - 2000 - Gebieten wird auf den Dienst „Umweltdaten vor Ort“ zu-

rückgegriffen  (MUNV NRW, 2025  b). Eine Überlagerung mit solchen  Gebieten besteht  laut diesem 

nicht.  

Beeinträchtigungen durch Nutzungsänderungen im weiteren Umfeld sind nach aktuellem Kenntnis-

stand in Bezug auf Natura - 2000 - Gebiete nicht  ersichtlich. Beim nächstgelegenen Natura - 2000 - Ge-

biet handelt es sich um das FFH - Gebiet „Teverener Heide“, das sich ca. 9  km südöstlich des Plange-

biets befindet . „Von einer erheblichen Beeinträchtigung von Natura 2000 - Gebieten durch in Flä-

chennutzungsplänen darzustellende Bauflächen im Sinne des §  1 Abs. 1 BauNVO/§  5 Abs.  2 BauGB 

und in Bebauungsplänen auszuweisende Baugebie te im Sinne des §  1 Abs. 2 BauNVO/§  9 Abs. 1 BauGB 

kann bei Einhaltung eines Mindestabstands von 300  m zu den Gebieten in der Regel nicht ausgegan-

gen werden“  (MKULNV NRW, 2016). Somit ist eine direkte Beeinträchtigung nicht zu erwarten. Zudem 

lässt das Planvorhaben keine Auswirkungen, wie z. B. eine erhebliche Veränderung der Grundwasser-

neubildungsrate oder einen erheblichen Schadstoffausstoß , erwarten, die zu  der Annahme führen  
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könnten , dass mit einer mittelbaren Beeinträchtigung zu rechnen bzw. der Regeluntersuchungsab-

stand zu erhöhen sei . 

Ferner sind Natura - 2000 - Gebiete empfindlich gegenüber  Eingriffen in verbindende Flugkorridore , 

z. B. durch Beeinträchtigung en von Trittsteinbiotopen und Rastplätzen , oder gegenüber  Vorhaben 

mit Barrierewirkung. Zahlreiche weitere Natura - 2000 - Gebiete befinden sich in den Niederlanden, im 

Bereich der Städte Maastricht und Roermond. Das Plangebiet befindet sich zwischen d iesen Gebie-

ten, sodass die Lage in einem verbindenden Korridor nicht pauschal ausgeschlossen werden kann. 

Aufgrund der eher geringwertigen ök ologischen Ausprägung der im Plangebiet vorhandenen Biotope 

und der anthropogene n Störung durch angrenzende Siedlungsnutzungen ist eine Bedeutung als Tritt-

steinbiotop oder Rastplatz jedoch nicht ersichtlich. Denn im Umfeld des Plangebiets  bestehen Aus-

weichmöglichkeiten, beispielsweise in der Nähe des Saeffeler Baches , die für ziehende Arten deutlich 

attraktiver sein sollten. Zudem bereitet die Planung keine Nutzungen vor, die zu möglichen Barriere-

wirkungen für überfliegende Arten führen. In diesem Zusammenh ang sind planbedingte Konflikte 

nicht ersichtlich.  

Insgesamt sind keine Konflikte mit den vorliegend relevanten naturschutzfachlichen Schutzgebieten 

ersichtlich . 

2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER 

UMWELTAUSWIRKUNGEN  
(BauGB Anlage 1 Nr. 2) 

Gemäß BauGB Anlage  1 Nr. 2 sind die in der Umweltprüfung ermittelten erheblichen Umweltauswir-

kungen zu beschreiben und zu bewerten. Dies umfasst nicht nur die  Bestandsbeschreibung und die 

Entwicklungsprognosen bei Durchführung und Nichtdurchführung der Planung , sondern  auch die 

Darlegung von Vermeidungs - , Minderungs -  und Ausgleichsmaßnahmen, die Prüfung von Planungsal-

ternativen sowie eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen.  

2.1 Basisszenario sowie Bewertung des  Umweltzustand s und Prognose n 

(BauGB Anlage 1 Nr. 2 a  und b ) 

Gemäß BauGB Anlage  1 Nr. 2 a und b umfasst der Umweltbericht eine Bestandsaufnahme der ein-

schlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, 

die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden (Basisszenario) , sowie eine Prognose über die Ent-

wicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung (Entwicklungsprognose). Die Betrach-

tung wird anhand der in §  1 Abs. 6 Nr.  7 a, c und d BauGB genannten Schutzgüter gegliedert. Diese 

sind als umfassende Bezeichnung der Umweltbelange zu verstehen (Ernst, Zinkhahn, Bielenberg, & 

Krautzberger, 2019) . Aufgrund funktionaler Zusammenhänge werden Tiere, Pflanzen und biologische 

Vielfalt sowie Luft und Klima gebündelt betrachtet.  Auf ein gesondertes Kapitel zur Beschreibung von 

Wechselwirkungen und des Wirkungsgefüges wird verzichtet.  

Da Basisszenario und Entwicklungsprognose aufeinander aufbauen, werden auch sie zusammenge-

fasst. Ebenso werden die Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung i n Kapitel  2.3 gebündelt, 

da sie überwiegend zu keiner erheblichen Veränderung des Umweltzustands führen.  
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2.1.1 Tiere , Pflanzen und biologische Vielfalt  

Als Bewahrer genetischer Vielfalt und Einflussfaktor en für andere Schutzgüter  erfüllen Tiere und 

Pflanzen Funktionen in Stoffkreisläufen  (z. B. Reinigungs - , Filter -  und Produktionsfunktion für Boden, 

Wasser, Luft bzw. Klima). Daher ist ihre biologische Vielfalt zu schützen. Die biologische Vielfalt um-

fasst wiederum drei Aspekte: die Vielfalt der Ökosysteme (z.  B. Lebensgemeinschaften, Lebensräume, 

Landschaften), die Arten vielfalt und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten (BfN, 2025). 

BASISSZENARIO  

Das Plangebiet unterliegt einer intensiven ackerbaulichen Nutzung. Die hierdurch geprägten Kultur-

pflanzen werden an den von der Bewirtschaftung nur mittelbar betroffenen Rändern der Ackerfläche 

im Übergang zu Wirtschaftswegen und anderen Nutzungen durch Ruderal -  und Segetalflora ergänzt.  

Planungsrelevante Pflanzenarten kommen in NRW kaum vor. Es sind lediglich sechs  planungsrele-

vante Arten mit jeweils sehr wenigen Vorkommen bekannt. Sie finden sich überwiegend an Sonder-

standorten mit sehr spezifischen Habitatansprüchen. Diese Habitatanforderungen sind i m vorliegen-

den F all nicht gegeben.  

Im Hinblick auf Tiere  stellt auch Ackerboden einen Lebensraum für  z. B. Bodenorganismen und Des-

truenten dar. Bei der Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts kommt diesen  häufig vor-

kommenden Lebewesen eine besondere Bedeutung zu. Durch  die intensive Bewirtschaftung und Be-

arbeitung stehen die vorliegenden Böden jedoch nur eingeschränkt als Lebensraum zur Verfügung.  

Rückzugsmöglichkeiten in Form von Sträuchern sowie Ansitz -  oder Singwarten fehlen bzw. bestehen 

allenfalls im Umfeld. Zudem kann es durch  die Wohnbebauung  im Nordosten, Osten und Süden sowie 

durch  Verkehrsflächen  und vertikale Strukturen zu Störwirkungen und daraus resultierendem Meide-

verhalten kommen.  Auf den daran  angrenzenden Flächen ist daher mit Arten der halb  offenen Feld-

flur zu rechnen. Die von der Ortslage abgewandten Bereiche  des Plangebiets stellen aufgrund der 

Größe des Plangebiets auch ein poten zielles  Habitat für Arten der offenen Feldflur dar.  Diese Habi-

tate können  von Tieren als Nahrungshabitat e (z. B. Fledermäuse und Greifvögel), als Fortpflanzungs-

stätte n (z. B. Feldhamster, Feldlerche, Wachtel und Rebhuhn) oder als Ruhestätte n (z. B. Rehwild und 

Feldhasen) genutzt werden.  

Im Rahmen des Bauleit planverfahrens wurde eine Artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe II durch-

geführt  (Liebert, 2025) . Aufgrund der Vorbelastung und der artenarmen Biotopausstattung wurde die 

Betrachtung auf Brutvögel und Fledermäuse fokussiert. Die Erfassungen umfassten eine Habitatbe-

gehung im August 2024 sowie eine Brutvogelkartierung mit insgesamt sechs Terminen in de r Brutsai-

son 2025.  

Im Plangebiet konnten keine Lebensstätten streng geschützter Reptilien, Amphibien oder Pflanzen-

arten festgestellt werden. Relevante Vorkommen betreffen vor allem Brutvögel sowie Fledermäuse.  

Unter den Brutvögeln wurden in den Randbereichen eine Reihe häufiger, unspezialisierter Arten – 

sog. „Allerweltsarten“ wie Amsel, Rotkehlchen, Kohlmeise, Buchfink oder Mönchsgrasmücke – nach-

gewiesen. Diese Arten nutzen die vorhandenen Randgehölze und Gärte n als Brut -  und Nahrungsha-

bitate.  

Darüber hinaus wurde für die planungsrelevanten Arten Rebhuhn, Steinkauz, Turmfalke und Fleder-

mäuse eine vertiefende Prüfung erforderlich, da potenzielle Habitatfunktionen oder Wirkpfade nicht 

ausgeschlossen werden konnte n. 
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ENTWICKLUNGSPROGNOSE  

Bei  Umsetzung des Vorhabens werden vorhandene Bepflanzungen vollständig entfernt. Aufgrund des 

eher geringen Ausgangswerts der Bepflanzung werden diese Eingriffe in Pflanzen selbst als nicht er-

heblich bewertet. Gleichwohl stellen sie ein Habitat für unterschi edliche Tiere dar.  

Gemäß §  44 BNatSchG ist es verboten, wild  lebende Tiere der besonders oder streng geschützten 

Arten bzw. europäische Vogelarten mitsamt ihrer Lebensstätten zu beeinträchtigen. Eine Betrach-

tung von Jagdhabitaten kann bei der Bewertung von Empfindlichkeit und Eingriff zunächst unberück-

sichtigt bleiben (BVerwG, Beschluss vom 13.  März 2008 – 9 VR 10.07). Hiervon a usgenommen sind 

Jagdhabitate, deren Beeinträchtigung den  Fortbestand gesetzlich geschützter Fortpflanzung s-  und 

Ruhestätten gefährdet bzw. Individuen die Nahrungsgrundlage in einer solchen Form entzieht , dass 

diese verhungern und damit indirekt getötet werden. Da Jagdhabitate mit spezieller oder besonderer 

Ausprägung im Plangebiet nicht vorhanden sind, liegt dieser Ausnahmetatbestand nicht vor.  

In Bezug auf Fortpflanzungs -  und Ruhestätten kann es durch mit dem Baustellenbetrieb verbundene 

Schall - , Licht -  und Staubimmissionen zur Verdrängung von stör ungsempfindliche n Arten kommen. 

Durch die Baufeldräumung können Fortpflanzungs -  und Ruhestätten dauerhaft zerstört werden und 

dies kann mit einer Verletzung und/oder Tötung von Individuen einhergehen. Durch das Vorhaben 

werden alle Arten, die nicht siedlungsangepasst sind, dauerhaft au s dem Plangebiet verdrängt.  

Die Bewertung der artenschutzrechtlichen Prüfung (Liebert, 2025)  ergab, dass die im Plangebiet vor-

kommenden Arten durch das Vorhaben grundsätzlich beeinträchtigt werden könnten, insbesondere 

durch Habitatverlust, Fragmentierung, Gehölzbeseitigung sowie durch baubedingte Wirkfaktoren wie 

Lärm, Beleuchtung und Schadstoffe inträge.  

Bei den Allerweltsarten ist aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit an Siedlungsstrukturen jedoch nicht 

von populationsrelevanten Beeinträchtigungen auszugehen, sofern die vorgesehenen Vermeidungs-

maßnahmen berücksichtigt werden. Für die vertieft geprüften Arten  (Rebhuhn, Steinkauz, Turmfalke, 

Fledermäuse) konnten ebenfalls Lösungen entwickelt werden, die eine Beeinträchtigung ausschlie-

ßen. 

Insgesamt kommt die Artenschutzrechtliche Prüfung zu dem Ergebnis, dass bei einer Umsetzung des 

Vorhabens unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs -  und Minderungsmaßnahmen 

keine artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG ausgelöst  werden. Die erforderli-

chen Maßnahmen werden im parallel laufendem Verfahren aufgenommen.  

Zudem ist es gemäß §  39 Abs.  1 BNatSchG allgemein verboten, wild  lebende Tiere und Pflanzen ohne 

vernünftigen Grund zu beeinträchtigen. Ein vernünftiger Grund liegt vor, wenn eine Handlung aus-

drücklich erlaubt oder nach Abwägung durch einen durchschnittlich gebildeten, dem Naturschutz 

aufgeschlossenen Betrachter gerecht fertigt ist (Lütkes/Ewer, 2018) . Dies ist bei der Aufstellung von 

Bauleitplänen regelmäßig der Fall  (MWEBWV NRW, 2010). Somit steht der allgemeine Artenschutz ei-

nem Bauleitplan bereits dann nicht entgegen, wenn dessen Aufstellung erforderlich ist und Standort 

bzw. Plankonzeption unter Abwägung mit in Betracht kommenden Alternativen gewählt wurden. Dies 

ist vorliegend der Fall. Das Gebot zur Vermeidung nicht erforderlicher Beeinträchtigungen bleibt 

hiervon unberührt.  

2.1.2 Fläche  

Fläche ist eine nicht vermehrbare Ressource  und Lebensgrundlage für den Menschen und wird von 

ihm beansprucht (BMUV, 2024). Die p lanungsrechtliche oder tatsächliche Inanspruchnahme ist mit 
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der Zunahme von Siedlungs -  und Verkehrsfläche (MUNV NRW, o.  D.), nicht jedoch mit Versiegelung  

gleichzusetzen , da auch gestaltete Grün - , Erholungs -  und Freizeitflächen zur Siedlungs -  und Ver-

kehrsfläche gezählt werden (BMUV, 2024). Bei Inanspruchnahme erfolgt eine Nutzungsänderung, was 

zumeist mit irreversiblem Verlust der ursprünglichen Funktion einhergeht.  

BASISSZENARIO  

Das Plangebiet umfasst Fläche im Umfang von ca. 1,96 ha. Diese ist vollständig unbeansprucht.  

ENTWICKLUNGSPROGNOSE  

Aufgrund der fehlenden Vorbelastung ist vorliegend von einer hohen Empfindlichkeit des Schutzguts 

auszugehen. Durch die Flächennutzungsplanänderung wird die bauliche Nutzung  von bisher landwirt-

schaftlich  genutzten  Flächen vorbereitet. Die Inanspruchnahme wird zukünftig jedoch bereits auf der 

Ebene des Regionalplans durch die Festlegung eines ASB vorabgewogen. Dennoch ist bereits auf-

grund der Größe der von der Planung betroffenen Fläche von einer hohen Empfindlichkeit des 

Schutzguts ausz ugehen und der Eingri ff ist als erheblich zu bewerten. Eine Untersuchung möglicher 

Kompensationsmaßnahmen erfolgt i n Kapitel  2.4 dieses Umweltberichts.  

2.1.3 Boden  

Gemäß §  2 Abs. 2 BBodSchG erfüllt Boden Funktionen als Lebensgrundlage und - raum für Menschen, 

Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Darüber hinaus ist er Ausgleichsmedium in Wasser -  und Nähr-

stoffkreisläufen sowie Ab -  und Aufbaumedium für stoffliche Entwicklung. Aus unter schiedlichen 

Gründen kann er schutzwürdig sein (GD NRW, 2025) : 

• Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte  

• Regler -  und Pufferfunktion/natürliche Bodenfruchtbarkeit  

• Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2 - Meter- Raum  

Ferner erfüllt Boden Funktionen als Standort und als Archiv. Zur Vermeidung von Dopplungen werden 

sie in den Kapiteln  2.1.2 und 2.1.8 sowie den darauf aufbauenden Kapiteln beschrieben.  

BASISSZENARIO  

Für die Bewertung des Bodens werden die Geobasisdaten der Vermessungs -  und Katasterverwaltung 

NRW (Land NRW, 2025)  und die Bodenkarten im Maßstab 1  : 5.000 (GD NRW, 2024  a) und 1 : 50.000 

(GD NRW, 2024  b) verwendet. Hieraus ergeben sich die folgenden Erkenntnisse . 

Zusammensetzung  

Gemäß Bodenkarte ist im Plangebiet der Bodentyp Pseudogley - Parab raunerde vor handen . Die je-

weilige Zusammensetzung wird in der folgende n Tabelle erläutert : 

Zusammensetzung d er  vorhandenen B öden  

Bodentyp  Bestandteil  
Schicht dicke  

(dm) 

Pseudogley -  

Parab raunerde  

Ssandig - lehmiger Schluff  

aus Löß, alternativ stellenweise Kolluvium  
4 bis 14 



Gemeinde Selfkant  

Umweltbericht zur 32. Flächennutzungsplanänderung „ Hinter Dilia “ 

 

 

 

13 

Stark toniger Schluff und schluffiger Lehm  

aus Löß  
6 bis 15,1 

Sand, kiesig,  

zum Teil mittel lehmiger Sand, kiesig,  

aus Terrassenablagerung  

0 bis 10,1 

Tabelle 3: Zusammensetzung de r vorhandenen B öden (GD NRW, 2024  b) 

Bodenparameter  

Im Bereich der Pseudogley - Parab raunerde ist mit überdurchschnittlichen Bodenparametern und ei-

ner entsprechend hohen Bodenfruchtbarkeit zu rechnen. Eine detaillierte Beschreibung anhand der 

einzelnen Bodenparameter ist der folgenden Tabelle zu entnehmen : 

Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf die landwirtschaftliche Eignung  

Parameter  Definition  Wert 

Wertzahlen der 

Bodenschät-

zung 

Die Bodenwertzahl drückt Reinertragsunterschiede aus, die bei üblicher 

und ordnungsgemäßer Bewirtschaftung nur durch den Ertragsfaktor Bo-

den bedingt sind.  

60 bis 75 

(hoch ) 

Feldkapazität  

Die Feldkapazität bestimmt die Fähigkeit des Bodens, die Verlagerung von 

Stoffen wie Nitrat, die weder adsorptiv festhalten noch mikrobiell umge-

setzt werden, in den Untergrund zu mindern.  

328 mm 

(hoch ) 

Nutzbare Feld-

kapazität  

Bei grundwasserfreien und nicht staunässedominierten Standorten ist die 

nutzbare Feldkapazität das wesentliche Maß für die Bodenwassermenge, 

die den Pflanzen zur Verfügung steht.  

176 mm 

(sehr hoch)  

Luftkapazität  

Die Luftkapazität ist ein Maß für die Versorgung der Pflanzenwurzeln mit 

Sauerstoff . Sie stellt  die Speicherkapazität für Starkniederschläge, Grund-

wasser sowie Staunässe dar und bestimmt zusammen mit der Wasserleit-

fähigkeit die Amplitude und Geschwindigkeit von Wasserstandsänderun-

gen im Witterungsverlauf.  

146 mm 

(mittel) 

Kationenaus-

tauschkapazi-

tät 

Nährstoffe kommen in der Natur als Kationen vor. Die Kationenaustausch-

kapazität bezeichnet die Menge an Nährstoffen, die ein Boden in Bezug  auf 

seine Masse binden und abgeben kann.  

175 mol+/m ² 

(hoch) 

Effektive 

Durchwurze-

lungstiefe  

Die effektive Durchwurzelungstiefe kennzeichnet die Tiefe, bis zu der das 

pflanzenverfügbar gespeicherte Bodenwasser von einjährigen Nutzpflan-

zen bei Ackernutzung in niederschlagsarmen Jahren vollständig ausge-

schöpft werden kann.  

11 dm 

(sehr hoch)  

Tabelle 4: Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf die landwirtschaftliche Eignung (GD NRW, 2024  b) 

Schutzwürdigkeit  

Die Schutzwürdigkeit eines Bodens ergibt sich laut dem BBodSchG aus dem Ausprägungsgrad der 

Erfüllung natürlicher Bodenfunktionen sowie der Archivfunktion (GD NRW, 2025) . Die Schutzwürdig-

keit de r vorhandenen B öden  ist der folgenden Tabelle zu entnehmen : 
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Schutzwürdigkeit de r vorhandenen B öden  

Bodenteilfunktion  Schutzwürdigkeit gegeben?  

Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte  Nein 

Regler -  und Pufferfunktion/natürliche Bodenfruchtbarkeit  Nein 

Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2 - Meter- Raum  J a 

Tabelle 5: Schutzwürdigkeit de r vorhandenen B öden (GD NRW, 2024  b) 

Vorbelastung/Altlasten  

Da die Fläche derzeit  ackerbaulich genutzt  wird, können Einträge durch Biozide oder Düngemittel 

nicht ausgeschlossen werden. Die abschließende Bewertung wird auf die nachfolgende Planungs-

ebene abgeschichtet.  

ENTWICKLUNGSPROGNOSE  

Die vorliegenden Böden erfüllen im besonderen Maße eine Reglerfunktion für den Wasserhaushalt 

im 2- Meter- Raum. Vor diesem Hintergrund ist von einer hohen Empfindlichkeit des Schutzguts aus-

zugehen.  

Im Rahmen der Baumaßnahmen wird die Bodenstruktur durch Versiegelung, Verdichtung, Abtragun-

gen und Aufschüttungen dauerhaft verändert. Insbesondere auf den versiegelten Flächen gehen die 

natürlichen Funktionen verloren. Daher sind die baubedingten Eingriff e in das Schutzgut Boden als 

erheblich zu bewerten und zu kompensieren. Eine Zusammenfassung der diesbezüglichen Maßnah-

men erfolgt i n Kapitel  2.4 dieses Umweltberichts.  

Durch den Betrieb von Wohngebieten sind keine erheblichen Bearbeitungen des Bodens oder 

Schadstoffeinträge in diesen zu erwarten. Insofern wird das Vorhandensein des Wohngebiets voraus-

sichtlich zu keinen weiteren erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgu ts Boden führen.  

2.1.4 Wasser  

Gemäß §  1 WHG erfüllt Wasser Funktionen als Lebensgrundlage und - raum für Menschen, Tiere und 

Pflanzen sowie als nutzbares Gut. Es  beeinflusst das Klima, da Wärme durch Verdunstung der Atmo-

sphäre zugeführt wird (DWD, o. D.). Im Hinblick auf ihre zerstörerische Kraft ist der  Schutz vor  Hoch-

wasser  und Starkregen  zu beachten.  

BASISSZENARIO  

Zur Beschreibung des Schutzguts wird u.  a. auf das elektronische wasserwirtschaftliche Verbundsys-

tem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW (ELWAS - WEB) zurückgegriffen  (MUNV NRW, 2025 a). 

Hiermit  können die folgenden Aussagen getroffen werden.  

Oberirdische Gewässer  

Gemäß §  2 LWG  NRW handelt es sich bei oberirdischen Gewässern um Fließgewässer mit ständigem 

oder zeitweiligem Abfluss, die der Vorflut für Grundstücke mehrerer Eigentümer dienen. Sie werden 

in Gewässer erster und zweiter Ordnung sowie in sonstige Gewässer  eingeteilt . 

Im Plangebiet selbst bestehen keine Oberflächengewässer. Gewässer erster Ordnung sind im mittel-

baren Umfeld nicht vorhanden. Das nächstgelegene Gewässer zweiter Ordnung ist die Rur in über  
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16 km östlicher  Entfernung.  Das nächstgelegene sonstige Gewässer ist der S aeffeler Bach etwa 450  m 

nördlich des Plangebiets . 

Grundwasser  

Das Plangebiet befindet sich im Grundwasserkörper 28_04 „Hauptterrassen des Rheinlandes“. Dieser 

befindet sich mengenmäßig wie auch chemisch in einem schlechten Zustand. Überschreitungen der 

Schwellenwerte nach Anlage  2 der Grundwasserverordnung bestehen in Bezug auf Nitrat.  Gemäß 

Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg vom 23. Oktober  2024 unterliegt das Grundwasser 

bergbaubedingten Schwankungen, die zu Bodenbewegungen an der Tagesoberfläche führen können.  

Eine kleinräumige Beschreibung der vorhandenen Grundwassereinflüsse ist unter Berücksichtigung 

des Bodens möglich. Hierzu wird auf die Bodenkarte im Maßstab 1  : 50.000 zurückgegriffen  (GD NRW, 

2024 b). Laut dieser  ist im Plangebiet mit Pseudogley - Parab raunerde und den  folgenden Parameter n 

zu rechnen:  

Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf das Bodenwasser  

Parameter  Definition  Bodentyp  

Gesättigte 

Wasserleitfä-

higkeit 

Die gesättigte Wasserleitfähigkeit (kf ) kennzeichnet, mit welchem Wider-

stand ein Boden Wasser gegen die Schwerkraft halten kann. Sie dient der 

Bewertung des Bodens als mechanischer Filter, beeinflusst die Erosions-

anfälligkeit und wird zur Ermittlung vo n Dränbedürftigkeit bzw. Dränabstän-

den verwendet.  

19 cm/d  

(mittel) 

Kapillare Auf-

stiegsrate  

Die kapillare Aufstiegsrate gibt an, in welcher Intensität ein Boden Wasser 

aus den grundwasserbeeinflussten Schichten durch die Kraft seiner Kapil-

larität in den effektiven Wurzelraum nachliefert.  

0 mm/d  

(keine Nachlie-

ferung) 

Grundwas-

serstufe  

Der Grundwasserspiegel schwankt in Abhängigkeit von Klima -  und Witte-

rungsverhältnissen sowie vom Wasserverbrauch durch Vegetation oder 

Menschen mehr oder weniger stark. Die Grundwasserstufen geben den 

Kernbereich der Grundwasserschwankung wieder.  

0  

(ohne Grund-

wasser) 

Staunässe-

grad  

Staunässe tritt auf, wenn eine geringe wasserdurchlässige Zone im Boden 

(Staukörper) die Versickerung des Niederschlagswassers hemmt und somit 

zur Vernässung des darüber liegenden Bereichs (Stauwasserleiter) führt.  

2 

(schwache 

Staunässe)  

Versicke-

rungseignung  

Die Versickerungseignung stellt eine Ersteinschätzung dar, in welchem Maß 

Böden für eine Versickerung von Niederschlagswasser geeignet sind und 

welche Gründe ggf. entgegenstehen.  

Ungeeignet  

Tabelle 6: Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf das Bodenwasser  (GD NRW, 2024  b) 

Die Angabe des Geologischen Diensts NRW bezüglich der Versickerungseignung dient lediglich als 

erste Einschätzung. Die abschließende Bewertung wird auf die nach folgende Planungsebene abge-

schichtet.  

Wasser - , Hochwasser -  und Starkregenschutz  

Wasserrechtliche Schutzgebiete ergeben sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Laut diesem  

sind Wasserschutzgebiete (§  51 WHG), Heilquellen (§  53 WHG), Überschwemmungsgebiete (§  76 

WHG), Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§  78b WHG) und Hochwasserent-

stehungsgebiete (§  78d WHG) hinsichtlich einer Betroffenheit zu untersuchen.  
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Auf der Grundlage der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden 

Hochwasserschutz (BRPHV) werden zudem die Hochwasserrisikokarte , die Hochwassergefahrenkarte  

und die Starkregen gefahren hinweiskarte  in die Betrachtung einbezogen. Hierfür  wird auf den 

„Klimaatlas  NRW“ zurückgegriffen  (LANUK NRW, 2025  a). 

Die Auswertung der Wasserschutzgebiete und Heilquellen erfolgt auf Basis der Datenbank ELWAS -

WEB (MUNV NRW, 2025  a). Überschwemmungsgebiete sowie Risikogebiete außerhalb von Über-

schwemmungsbieten w erden mithilfe der Hochwasserrisikokarte ermittelt. Hochwasserentstehungs-

gebiete wiederum „sollen künftig durch die Länder als Rechtsverordnung ausgewiesen werden“  

(BMUV, o. D.). Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht geschehen.  

Das Plangebiet wird von keinen festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutzgebieten überlagert. 

Heilquellen sind im Plangebiet und im von der Planung betroffenen Umfeld  nicht vorhanden.  

Das Plangebiet wird nicht von Überschwemmungsgebiet en oder  Risikogebiete n außerhalb von Über-

schwemmungsgebieten überlagert . Die Hochwassergefahrenkarte und die Hochwasserrisikokarte 

zeigen ebenfalls keine Betroffenheit auf.  

Gemäß der Starkregen gefahren hinweiskarte ist das Plangebiet bei seltenen und extremen Wetterer-

eignissen von Wasseransammlungen betroffen. Diese treten in geringem Maß im nördlichen Bereich 

des Plangebiets auf (bis zu 15  cm). 

ENTWICKLUNGSPROGNOSE  

Im Plangebiet oder im von der Planung betroffenen Umfeld sind keine wasserrechtliche n Schutzge-

biete oder oberirdische n Gewässer vorhanden. Ferner  ist davon auszugehen, dass eine natürliche 

Versickerungsfähigkeit in den oberen Bodenschichten nicht gegeben ist. Hierdurch werden  die plan-

bedingte n Auswirkungen auf die Qualität und Menge des Grundwassers begrenzt. Die mit von Grund-

wasserschwankungen hervorgerufenen Bodenbewegungen verbundenen Belange können durch all-

gemein geltende bauliche Standards bewältigt w erden. Bezüglich der Wasseransammlungen bei 

Starkregen können auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Maßnahmen getroffen werden, 

mit denen sichergestellt wird, dass die Flächen bebaubar sind. Insgesamt ist da her  von einer geringen 

spezifischen Empfindlichkeit des Schutzguts Wasser auszugehen.  

Aufgrund der geringen Empfindlichkeit werden baubedingte Auswirkungen in Form von Versieg elung 

und einer damit verbundenen Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate als nicht erheblich er-

achtet. Der Bau und der Betrieb von Wohngebieten führen zudem nur in stark eingeschränktem Maß 

zum Einsatz von wassergefährdende n Stoffe n. Daher  sind erhebliche Auswirkungen auf das Wasser 

insgesamt nicht zu erwarten.  

2.1.5 Luft und Klima  

Das lokale Kleinklima bildet die Grundlage für die Vegetationsentwicklung und ist unter dem Aspekt 

der Niederschlagsrate für den Wasserhaushalt und die Grundwasserneubildung verantwortlich. Luft 

ist lebensnotwendig zum Atmen für Mensch und Tier. Zudem über nimmt die Atmosphäre Funktionen 

als Schutz -  und Übertragungsmedium für Stoffflüsse. Ein ausgewogenes Klima und eine regelmäßige 

Frischluftzufuhr sind die Grundlage n für gesunde Wohn -  und Arbeitsverhältnisse.  
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BASISSZENARIO  

Luftschadstoffe  

Für die Bewertung der zu erwartenden Luftschadstoffe wird auf das „Emissionskataster Luft NRW “ 

zurückgegriffen  (LANUK NRW, 2025  b). Hier wird zwischen zahlreichen Emittenten -  und Schadstoff-

gruppen unterschieden. Aufgrund der  Vielzahl von möglichen Angaben ist die weitere Betrachtung 

auf eine fachlich begründete Auswahl zu beschränken.  

Vor diesem Hintergrund sowie im Hinblick auf den Klimawandel erfolgt eine Betrachtung der im 

Kyoto- Protokoll  benannten Treibhausgase  (Umweltbundesamt, 2022  a): Kohlendioxid, Methan und 

Lachgas (N 2O) sowie fluorierte Treibhausgase (F - Gase ). Aufgrund der europaweit definierten Grenz-

werte (Umweltbundesamt, 2022  b) wird die Betrachtung auf die Feinstaubfraktion PM 10 erweitert. Eine 

Betrachtung der Fraktion PM 2,5 ist mangels Datengrundlage nicht möglich. Da im Umweltbericht keine 

Ursachenforschungen betrieben, sondern lediglich die Auswirkung en des Planvorhabens im Zusam-

menwirken mit dem bestehenden Gesamtgefüge untersucht werden, erfolgt die Betrachtung d ieser 

Schadstoffe über alle Emittentengruppen hinweg.  Das LANUK NRW weist auf seinen Internetseiten 

zum Emissionskataster darauf hin, dass von den Emissionen nicht d irekt auf die Immissionen ge-

schlossen werden kann.  

Schadstoff  
Durchschnittsm enge  Belastung  

Bezeichnung  Chem. Summenformel  

Kohlendioxid  CO 2 670 bis 1.680  t/km ² Niedrig bis mittel  

Methan CH 4 61 kg/km ² Mittel 

Lachgas  N2O 11 bis 34 kg/km ² Niedrig bis mittel  

Fluor  und anorganische 

Verbindungen  
HF  

39 g/km ² niedrig  

Feinstaub  PM10 98 bis 280 kg/km ² Niedrig bis mittel  

Tabelle 7: Belastung des Plangebiets mit klimatisch wirksamen Luftschadstoffen (LANUK NRW, 2025  b) 

Klimatisch wirksame Funktionen  

Bei de r verfahrensgegenständlichen Fläche handelt es sich um  eine unbebaute Fläche, die eine Funk-

tion als Kaltluftentstehungsgebiet erfüll t. Klimatisch bedeutsame Vegetationsstrukturen, die zur Bil-

dung von Frischluft und zur Bindung von Luftschadstoffen beitragen würden, sind nicht vorhanden. 

Durch die landwirtschaftliche Nutzung werden die klimatischen Funktionen jahreszeitabhängig bzw. 

bei fehlender Vegetation eingeschränkt erfüllt. In Zeiträumen, in denen die Fläche von keiner Vege-

tation bedeckt ist, kann ferne r die Bildung von Staubemissionen nicht ausgeschlossen werden.  

ENTWICKLUNGSPROGNOSE  

Klimatisch bedeutsame oder luftreinhaltende Strukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Daher 

wird die spezifische Empfindlichkeit des Schutzguts als gering bewertet.  

Durch Nutzungen im Rahmen von Wohnbauflächen werden in der Regel keine Emissionen hervorge-

rufen, die sich negativ auf die klimatische oder lufthygienische Situation auswirken. Schadstoffe in 

geringen Mengen sind vorwiegend im Zuge zusätzlicher Verkehre mög lich. Zudem ist eine zuneh-

mende Versiegelung zu erwarten. Da versiegelte Flächen eine ungünstigere Strahlungsbilanz 
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aufweisen , sind zusätzliche negative klimatische Wirkungen zu erwarten. Durch eine Bebauung der 

dem Planverfahren zugrunde  liegenden Flächen werden zudem die Windströmungen beeinflusst. Die 

geplante Überbauung führt zum vollständigen Verlust der Produktionsfähigkeit von Kaltluft. Die Ent-

stehung einer Hitzeinsel ist zu erwarten.  

Aufgrund der Lage am Siedlungsrand, der durch eine hinreichende Anzahl von unbebauten Freiflä-

chen gekennzeichnet ist, die weiterhin als Kaltluftentstehungsgebiete dienen können, wird eine plan-

bedingte unverträgliche Veränderung des lokalen Klimas nicht erwartet. Die von Wohnvorhaben aus-

gehende Menge an Luftschadstoffen ist gering. Insgesamt werden die planbedingten Auswirkungen 

auf die Schutzgüter Luft und Klima daher als nicht erheblich bewertet.  

2.1.6 Landschaftsbild  

Das Landschaftsbild hat in erster Linie eine ästhetische und identitätsbewahrende Funktion. Die 

Komposition verschiedener typischer Landschaftselemente macht die Eigenart eines Landstriches 

aus. Dies spielt nicht nur für die  Bewahrung typischer Arten, Strukturen und Bewirtschaftungsformen , 

sondern  auch für den Erholungswert der Landschaft eine große Rolle.  

BESTANDSBESCHREIBUNG  

Das Plangebiet liegt im Bereich der naturräumlichen Haupteinheit NR - 570 „Selfkant “, hier im Bereich 

der Selfkant - Terrassenplatte. Laut der heutigen potenziell en natürlichen Vegetation (HpnV ) müsste 

das Landschaftsbild insbesondere durch Flattergras - Buchenwälder, stellenweise durch Perlgras -

Buchenwälder  geprägt sein. Die lokale Landschaft besteht überwiegend aus landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen mit vereinzelten Grün -  und Gehölzstrukturen v. a. im Norden entlang  des Saeffeler 

Baches  sowie im Süden bei Tüddern. Sie  wird jedoch von Siedlungsnutzungen wie verschiedenen 

Ortslagen und Verkehrstrassen erheblich überprägt.  

Der  räumliche Geltungsbereich selbst besteht aus einer intensiv ackerbaulich genutzten  Fläche.  

Im Nord osten, Osten und Süden  grenzt die Ortslage Höngen  an die verfahrensgegenständliche Flä-

che. Ihre Siedlungsstruktur wird durch kleinteilige Wohnnutzungen geprägt.  Das Plangebiet befindet 

sich somit an der Grenze zur freien Landschaft und besitzt folglich  eine gewisse Bedeutung für das 

Landschaftsbild.  

Jedoch ist e ine zu betonende Bedeutung für das übergeordnete Landschaftsbild nicht erkennbar.  

Der östlich  angrenzende Ortsrand wurde so hergerichtet, dass bereits Anschlussmöglichkeiten in 

Richtung des Plangebiets bestehen. Hierdurch ist der Ortsrand nur bedingt definiert.  

Die verfahrensgegenständliche Fläche besitz t derzeit eine geringe Bedeutung für die Naherholung. 

Sie dien t als landwirtschaftliche Nutzfläche und ist für die  Allgemeinheit nur beschränkt zugänglich.  

ENTWICKLUNGSPROGNOSE  

Eine zu betonende Bedeutung des Plangebiets für das übergeordnete Landschaftsbild  oder die Nah-

erholung  ist nicht erkennbar. Vor diesem Hintergrund ist von einer geringen Empfindlichkeit des 

Schutzguts auszugehen.  

Das Landschaftsbild wird durch den Bau des Vorhabens verändert. Da auf der Ebene der vorberei-

tenden Bauleitplanung keine Regelungen zum Maß der baulichen Nutzung getroffen werden, kann 

eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbilds zumindest nicht a bschließend ausgeschlos-

sen werden. Jedoch können auf der nachgelagerte n Planungsebene Maßnahmen ergriffen werden, 
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mit denen  das Vorhaben besser in die Landschaft integrier t werden kann. Diese werden i n Kapitel  2.4 

dieses Umweltberichts zusammengefasst.  

Der spätere Betrieb des Vorhabens lässt keine Besonderheiten, wie z. B. Rauchfahnen , erkennen, die 

zu einer maßgeblichen Veränderung des Landschaftsbilds führen  würden . In diesem Zusammenhang 

sind keine weiteren Beeinträchtigungen erkennbar.  

2.1.7 Mensch  

Über den  indirekten Schutz durch Sicherung der übrigen Schutzgüter hinaus sollen gesunde Wohn -  

und Arbeitsverhältnisse  für den Menschen , insbesondere hinsichtlich des Immissionsschutzes,  gesi-

chert werden. Zur Vermeidung von Dopplungen werden die Aspekte der Luftbelastung und Naher-

holung  in den  Kapitel n 2.1.5 „Luft und Klima“ bzw. 2.1.6 „Landschaftsbild“ beschrieben.  

BASISSZENARIO  

Im Nordos ten, Osten und Süden  grenzen Wohnnutzungen  an das Plangebiet. Bei diesen handelt es 

sich um schutzwürdige Nutzungen.  Von ihnen können zugleich Auswirkungen auf das Plangebiet aus-

gehen.  

Im Umfeld des Plangebiets finden sich unterschiedliche Emittenten. Hierbei sind die umliegenden 

Siedlungsnutzungen , der landwirtschaftliche Betrieb  sowie mögliche  Schallemissionen de r umliegen-

den Verkehrswege  zu nennen . 

Eine temporäre Belastung besteht durch die landwirtschaftliche Bearbeitung der Ackerflächen. Beim 

Einsatz von schweren Maschinen, beispielsweise Traktoren, kommt es insbesondere zu Lärmimmis-

sionen. In trockenen Zeiträumen kann die Entstehung von Staubimmis sionen nicht ausgeschlossen 

werden.  

ENTWICKLUNGSPROGNOSE  

Bei den angrenzenden Baugebieten handelt es sich um Wohn nutzungen,  die der Nutzung des Plan-

vorhabens  entsprechen. In diesem Zusammenhang ist von einer geringen Empfindlichkeit im Hinblick 

auf die vom Planvorhaben ausgelösten Emissionen auszugehen.  

Die baubedingten Beeinträchtigungen sind lediglich temporär  und daher unerheblich . Der Betrieb 

wird wohngebietstypische Emissionen auslösen und die erzeugten Mehrverkehre werden aufgrund 

der guten Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz ebenfalls keine wesentlichen zusätzlichen 

Belastungen verursachen.  Somit werden die Auswirkungen auf schutzwürdige Nutzungen durch plan-

bedingte Emissionen nicht erheblich sein.  

Zur Bewertung der Geruchssituation im Zusammenhang mit der geplanten Wohnbauentwicklung in 

Selfkant - Höngen wurde eine Geruchsimmissionsprognose erstellt (ANECO, 2025) .. Ziel war es, die 

Auswirkungen des rund 300 m südwestlich gelegenen landwirtschaftlichen Betriebs Wilms, der eine 

Milchviehhaltung mit 171 Großvieheinheiten betreibt, auf das Plangebiet zu ermitteln und mit den Im-

missionswerten nach Anhang 7 der Technisc hen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) abzu-

gleichen. Grundlage der Berechnungen waren die Emissionsfaktoren der VDI - Richtlinie 3894, die eine 

detaillierte Berechnung der Geruchsemissionen auf Basis von Tierzahl, Aufstallungsform, Gülle -  und 

Mistlagerung sowie den Anschnittflächen der Silos ermöglichen. Für die Untersuchung wurde ein kon-

servativer Ansatz gewählt: Es wurde angenommen, dass die Stallungen ganzjährig emittieren und we-

der Leerstände noch Weidezeiten berücksichtigt werden. In die Modell ierung wurden ein geplanter 
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Güllehochbehälter mit emissionsminderndem Folienzeltdach, ein Festmistplatz sowie sieben Fahrsi-

los einbezogen, wobei für sämtliche Silokammern der höhere Emissionsfaktor von Grassilage ange-

setzt wurde.  

Die Immissionsprognose wurde mit dem Ausbreitungsmodell AUSTAL gemäß den Vorgaben der TA 

Luft durchgeführt. Maßgeblich für die Bewertung war nicht die absolute Konzentration von Geruchs-

stoffen, sondern die Überschreitungshäufigkeit der Geruchsschwelle, aus gedrückt in sogenannten 

Geruchsstunden. Eine Geruchsstunde liegt vor, wenn innerhalb eines einstündigen Messintervalls in 

mindestens zehn Prozent der Zeit eine Geruchskonzentration von mehr als einer Geruchseinheit pro 

Kubikmeter auftritt. Zusätzlich wurde  die Belastung über belästigungsrelevante Kenngrößen (IGb) ge-

wichtet; für Milchviehhaltung wurde ein Faktor von 0,5 berücksichtigt. Für Wohn -  und Mischgebiete 

gilt ein Grenzwert von 0,10 (10 % Geruchsstunden pro Jahr).  

Die Berechnungen ergaben für das Plangebiet eine maximale relative Geruchshäufigkeit von 0,09, 

womit der maßgebliche Grenzwert unterschritten wird. Aufgrund der konservativen Annahmen ist 

zudem davon auszugehen, dass die tatsächliche Belastung niedriger au sfallen wird. Aus immissions-

schutzrechtlicher Sicht bestehen somit keine planungsrelevanten Bedenken gegen die Realisierung 

des Wohngebiets in Bezug auf Geruchseinwirkungen . 

Auch im Plangebiet selbst sind keine Beeinträchtigungen des Menschen aufgrund der umliegenden 

Nutzungen zu erwarten, da das Plangebiet von emissionsarmen Wohnnutzungen umgeben ist. In die-

sem Zusammenhang wird der Eingriff als nicht erheblich bewertet . 

2.1.8 Kultur -  und Sachgüter  

Kultur -  und Sachgüter besitzen ihre Funktion aufgrund ihres historischen Dokumentationspotenzials 

sowie ihrer wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nutzung. Unter den Begriff Kulturgüter fallen die 

Bau-  und Bodendenkm äler als Einzelobjekt e oder als Ensemble einschließlich ihres Umgebungs-

schutzes sowie das Ortsbild. Dazu zählen auch räumliche Beziehungen, kulturhistorisch bedeutsame 

Landschaftsteile, Sichtbeziehungen etc.  

BASISSZENARIO  

Kulturgüter  

Auf der Ebene der Landesplanung wird das Untersuchungsgebiet keinem bedeutsamen Kulturland-

schaftsbereich zugeordnet.  

Eine Konkretisierung kulturlandschaftlicher Belange erfolgt auf der Ebene der Regionalplanung. Dem-

nach befindet sich im Norden des Geltungsbereichs  der Kulturlandschaftsbereich „Saeffeler Bruch “ 

in einem Abstand von ca. 200  m. Das k ulturlandschaftliche und denkmalpflegerische Ziel im Rahmen 

der Regionalplanung ist eine erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung, insbesondere durch das Be-

wahren und Sichern der Elemente und Strukturen, von Ansichten und Sichträumen von historischen 

Stadt -  und Ortskernen sowie de s industriekulturellen Erbes, das Bewahren und Sichern der Ele-

mente, Strukturen und Sichträume von Adelssitzen und Hofanlagen, das Bewahren des Kulturland-

schaftsgefüges, das Wahren als landschaftliche Dominante sowie das Bewahren überlieferter natur-

naher L andschaftselemente und - strukturen (KuLaDig, o. D.  [a]). Rund 1 km östlich befindet sich zu-

dem der Kulturlandschaftsbereich „ Internationale Straße “. Dessen kulturlandschaftliches und denk-

malpflegerisches Ziel im Rahmen der Regionalplanung ist eine erhaltende Kulturlandschaftsentwick-

lung, insbesondere  das Sichern linearer Strukturen (KuLaDig, o.  D. [b]). 
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Relevante Sichtbeziehungen zwischen dem Plangebiet und den vorgenannten Bereichen bestehen 

nicht . Gleiches gilt für Baudenkmäler. Die „Internationale Straße“ wird durch die bestehenden Sied-

lungsnutzungen vom Plangebiet abgeschirmt . Mit dem „Saeffeler Bruch“ können Sichtbeziehungen 

bestehen, jedoch rückt die bereits vorhandene Bebauung der Ortslage deutlich näher an den KLB 

heran. Zudem liegt für das Untersuchungsgebiet kein Anfangsverdacht auf das Vorhandensein von 

Bodendenkmälern vor.  

Sachgüter  

Als Sachgüter können Flächen oder Objekte bezeichnet werden, die einer wirtschaftlichen Nutzung 

unterliegen. Im Plangebiet trifft dies auf die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen zu.  

Gemäß Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg vom 23. Oktober  2024 liegt der räumliche Gel-

tungsbereich des Verfahrens zudem über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld „Havert  2“ 

im Eigentum der RWE Power Aktiengesellschaft, RWE - Platz  2, 45141 Essen. 

ENTWICKLUNGSPROGNOSE  

Kulturgüter  

Im Plangebiet sind keine Bodendenkmäler bekannt, ein Vorkommen ist auch nicht wahrscheinlich. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung ist da her nicht zu erwarten , kann mangels systematischer Untersu-

chungen zum Ist - Zustand aber nicht abschließend ausgeschlossen werden. Diesbezügliche Maßnah-

men sind auf der nachgelagerten Planungsebene zu verfolgen und werden i n Kapitel  2.4 dieses Um-

weltberichts zusammengefasst.  

Visuelle Wechselwirkungen zwischen dem Plangebiet bzw. dem Planvorhaben mit Kulturlandschafts-

bereichen oder Baudenkmälern sind nicht gegeben. Insofern sind planbedingte Konflikte mit Kultur-

gütern nicht erkennbar.  

Sachgüter  

Im Hinblick auf die  vorhandenen Sachgüter besteht die Empfindlichkeit in der Umwandlung der der-

zeitigen Nutzung. Die Inanspruchnahme wird zukünftig jedoch bereits auf der Ebene des Regional-

plans durch die Festlegung eines ASB vorabgewogen . Der  Eingriff  ist daher als nicht  erheblich zu be-

werten. 

Die mit vorhandenen Bergwerksfeldern verbundenen Belange erfordern keine Änderung der Plan-

konzeption, da allein durch die Lage des Plangebiets auf einem verliehenen Bergwerksfeld keine bo-

denrechtlichen Spannungen erzeugt werden und die Umsetzung des Vorhab ens sowie die Ausübung 

der beabsichtigten Nutzung unberührt bleiben. Zugleich ist eine Ausübung der mit den Bergwerks-

feldern verbundenen Rechte aufgrund von Vorbelastung en kaum möglich. Insofern werden planbe-

dingte Auswirkungen auf dieses Sachgut als unerh eblich bewertet.  

2.2 Berücksichtigung der sonstigen umweltrelevanten Belange bei Durchführung der Planung  

(BauGB  Anlage 1 Nr. 2 b) 

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter wurden bereits in Kapitel  2.1 ermittelt und dargelegt. Ebenso 

erfolgte  eine Auseinandersetzung mit Natura - 2000 - Gebieten und deren Erhaltungszielen bereits in 
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Kapitel  1.2.4. Im F olgend en werden die bau -  und betriebsbedingten Auswirkungen auf die übrigen 

Belange des §  1 Abs. 6 Nr. 7 a bis i BauGB beschrieben.  

2.2.1 Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 e BauGB)  

VERMEIDUNG VON EMISSIONEN  

Die vorliegende Planung ermöglicht v. a. die Entstehung von Wohnfunktionen. D aher sind vermehrt 

Emissionen  in Form von  sowohl  Geräuschen als auch Licht und Luftschadstoffen sowie während Bau-

phasen zu  erwarten . 

SACHGERECHTER UMGANG MIT ABFÄLLEN  

Im Rahmen des Baus fallen insbesondere Abfälle in Form von Verpackungen  an. Hiermit verbundene 

Mengen werden eher  gering sein, da große Mengen an Baustoffen, die für die  Herstellung eines Ge-

bäudes oder Gebäudeteils erforderlich sind, regelmäßig als Schüttgüter oder mit mehrfach verwend-

baren Verpackungen, beispielsweise Paletten, Silos oder Big - Bags , geliefert werden.  

Grundsätzlich führt der Betrieb  von Wohnnutzungen insbesondere zu Hausabfällen. Deren Menge  

kann nicht eindeutig beziffert werden, da sie stark vom Konsumverhalten der ansässigen Menschen 

abhängig ist. Es ist jedoch insgesamt davon auszugehen, dass eine sachgerechte Entsorgung der Ab-

fälle erfolgen kann.  Aufgrund der Dimensionierung des Plangebiets kann eine Befahrbarkeit für Müll-

fahrzeuge gewährleistet  werden.  

SACHGERECHTER UMGANG MIT ABWÄSSERN  

Die Entsorgung des Schmutzwassers sowie des anfallenden Niederschlagwassers ist Gegenstand der 

nachgelagerten Planungsebene. Hier kann im Rahmen einer entsprechenden Plankonzeption bei-

spielsweise die Versickerung des Niederschlagwassers umgesetzt werden.  

2.2.2 Nutzung von erneuerbarer Energie sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB) 

Die Nutzung von erneuerbarer Energie sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie kann 

während der Bauphase nicht durch die Bauleitplanung gesteuert werden. Durch den Einsatz moder-

ner Technik, Fahrzeuge und Maschinen kann jedoch Einfluss darauf genommen werden. D a ein spar-

samer Umgang mit Energie( - trägern) bereits aus Kostengründen von Interesse für die ausführenden 

Unternehmen sein dürfte, ist mit einer Beachtung dieses Umweltbelangs zu rechnen.  

Im Hinblick auf den Betrieb eröffnet der Bauleitplan einen Gestaltungsspielr aum, in de m die Nutzung 

von erneuerbare r Energie (beispielsweise durch die Errichtung von Anlagen zur Nutzung von solarer 

Strahlungsenergie) grundsätzlich ermöglicht wird.  
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2.2.3  Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 g BauGB) 

Die Darstellungen von Landschaftsplänen wurden bereits in Kapitel  1.2.4 dieses Umweltberichts näher 

beschrieben. Das Vorhandensein von weiteren Umweltplänen ist nicht bekannt, sodass eine diesbe-

zügliche Berücksichtigung nicht erfolgen kann.  

2.2.4  Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 h BauGB)  

Am Planungsziel  orientiert  werden „Wohnbauflächen“ dargestellt. Hierdurch wird der Ausstoß von 

Luftschadstoffen auf das für die  Zielerfüllung erforderliche Maß beschränkt.  

2.2.5 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i BauGB) 

Vorliegend sind keine besonderen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umwelt-

schutzes oder mit anderen Vorhaben erkennbar, die zu einer erheblichen Störung des Naturhaus-

halts führen würden bzw. über die bereits in Kapitel  2.1 dieses Umweltberichts bezeichneten Wir-

kungszusammenhänge hinausgehen.  

2.2.6 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 j BauGB) 

Bei der Bewertung der Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen ist zwischen 

den folgenden Aspekten zu unterscheiden (Ernst, Zinkhahn, Bielenberg, & Krautzberger, 2019) : 

• Das nach Planaufstellung zulässige Vorhaben ist ein potenzieller Verursacher für schwere Un-

fälle oder Katastrophen, z.  B. durch erhöhte Explosions -  oder Brandgefahr.  

• Das geplante Vorhaben ist durch Ereignisse außerhalb des Gebiets für schwere Unfälle oder 

Katastrophen besonders gefährdet; dazu können z.  B. Erdrutsche, Erdbeben oder Hochwasser 

gehören.  

Durch die beabsichtigte Nutzung sind keine Risiken für die menschliche Gesundheit  gegeben , wie 

etwa eine erhöhte Brand -  oder Explosionsgefahr, wie sie bei einem Störfallbetrieb oder industriellen 

Nutzungen zu erwarten wären. Äußere Einwirkungen, aufgrund derer der Betrieb selbst gefährdet 

sein könnte, beschränken sich nach aktuellem Kenntnisstand auf di e folgenden Punkte:  

• Das Plangebiet befindet sich gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Unter-

grundklassen der Bundesrepublik Deutschland, Bundesland Nordrhein - Westfalen, Karte 

DIN 4149, Juni 2006, in der Erdbebenzone  2 in der Untergrundklasse „S“ (Gebiete tiefer Be-

ckenstrukturen mit mächtiger Sedimentfüllung). Die in DIN  4149 genannten bautechnischen 

Maßnahmen sind zu berücksichtigen.  



Gemeinde Selfkant  

Umweltbericht zur 32. Flächennutzungsplanänderung „ Hinter Dilia “ 

 

 

 

24  

2.3 Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung der Planung  

(BauGB Anlage 1 Nr. 2 b)  

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet in der bisherigen Form weitergenutzt wer-

den und somit weiterhin einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Somit würden auch die nut-

zungsbedingten Störwirkungen in gleichbleibender Form bestehen bleiben.  

Durch Schallemissionen des gleichbleibenden Verkehrs  sowie durch die angrenzenden Siedlungsnut-

zungen würden stör ungsempfindliche Tiere insbesondere die  nordöstlichen,  östlichen sowie südli-

chen  Bereiche des Plangebiets meiden. Auch die Bewirtschaftung der Ackerflächen mit schwerem 

landwirtschaftlichem Gerät würde zur temporären Schallbelastung sowie zum Eintrag von Chemika-

lien durch Pflanzenschutzmittel in den Boden führen. Eine Ausbildung höher wertiger Vegetations-

strukturen wäre aufgrund der intensiven Bewi rtschaftung nicht zu erwarten , und somit insgesamt 

auch keine Steigerung der biologischen Vielfalt. Die Funktionserfüllung als Kaltluftentstehungsgebiet 

würde auf den landwirtschaftlichen Flächen jedoch erhalten bleiben. Das Landschaftsbild würde bei 

Nichtdurchführung der Planung keine  Beeinträchtigung erfahren, jedoch würde sich kein optisch an-

sprechender und städtebaulich geordneter Landschaftsrand ausbilden.  

2.4 Vermeidungs - , Minderungs -  und Ausgleichsmaßnahmen  

(BauGB Anlage 1 Nr. 2 c BauGB)  

Mangels Regelung einer abschließenden Plankonzeption kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 

Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Landschaft sbild , Mensch  und Bodendenkmäler auf der 

Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zunächst nicht ausgeschlossen werden. Auf der nachge-

lagerten Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bestehen jedoch Möglichkeiten zur Kompensation 

und Abwägung , unter deren Berücksichtigung die Vollziehbarkeit der Planung gewährleistet werden 

kann. 

Schutzgüter  Erhebliche Beeinträchtigung  Kompensationsmöglichkeiten  

Tiere  

Verlust von Fortpflanzungs -  und 

Ruhestätten  
Schaffung von Ersatzlebensräumen  

Tötung von Individuen  
Zeitliche Beschränkung von Baufeldfreimachung und 

Baubeginn  

Pflanzen  
Beseitigung von bestehender Ve-

getation  

Pflanzfestsetzungen im Bebauungsplan  

Externe Kompensationsmaßnahmen  

Ersatzgeldzahlungen/Ankauf von Ökopunkten  

Fläche  
Nutzung von bislang unbean-

spruchter Fläche  

Entsiegelung oder Nutzungsaufgabe an anderer Stelle  

Abwägung zu lasten des Schutzguts  

Boden  

Verlust von schutzwürdige n Bö-

den durch baubedingte Beein-

trächtigung der Bodenstruktur  

Maßnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes  

Bodenfunktionsfördernde Maßnahmen  

Externe Maßnahmen mit bodenfunktionsfördernder 

Funktion  

Ersatzgeldzahlungen/Ankauf von Ökopunkten  
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Landschaft s-

bild 

Überprägung des Ortsbilds und 

Landschaftsrands durch unange-

passte Gebäudekubatur  

Planungsrechtliche Absicherung einer verträglichen Ge-

bäudekubatur durch Festsetzungen zum Maß der bauli-

chen Nutzung (z.  B. maximale Gebäudehöhe)  

Entfern en von ortsbildprägende n 

Elemente n 
Festsetzungen zum Erhalt  

Bodendenk-

mäler  

Zerstörung von Bodendenkmä-

lern durch Bodeneingriffe  

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische 

Funde und Befunde sind der Gemeinde als untere r 

Denkmalbehörde oder dem LVR - Amt für Bodendenk-

malpflege im Rheinland unverzüglich zu melden. Boden-

denkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu 

erhalten. Die Weisung des LVR - Amts für Bodendenk-

malpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten.  

Mensch  Geruch  Erstellung einer Geruchsimmissionsprognose  

Tabelle 8: Kompensations -  und Abwägungsmöglichkeiten  

2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten  

(BauGB Anlage 1 Nr. 2 d)  

Das Planungsziel ist zunächst die Schaffung von Wohnbauland. Aufgrund des akuten Bedarfs an Bau-

land wird eine zeitnahe Umsetzung angestrebt. Ferner soll sich das Baugebiet städtebaulich gut in die 

Ortslage einfügen und diese abrunden. Vor diesem Hintergrun d ergeben sich gegenüber den verfah-

rensgegenständlichen Flächen mögliche Standortalternativen, die in der folgenden Abbildung zusam-

mengefasst werden.  

 
Abbildung 2: Standortalternativen (grüne Linie = Plangebiet , orange Linien = Standortalternativen , gelbe Linien = anderweitig bean-

spruchte Flächen ), genordet  (Land NRW, 2025)  

Die Potenzialfläche 1 befindet sich im Norden der Ortslage Höngen. Sie grenzt im Süden und im Osten 

an die Siedlungsstrukturen der Ortschaft. Im Norden grenzt jedoch der Auebereich des Saeffeler 

Bachs mitsamt ausgeprägter Gehölzstrukturen an die Fläche. Zu dem wird die Potenzialfläche  1 
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sowohl vom Naturschutzgebiet HS - 011 „Höngener und Saeffeler Bruch“ als auch vom Landschafts-

schutzgebiet LSG - 4901- 0005 „Saeffelbachtal“ überlagert. Somit wäre eine wohnbauliche Nutzung 

voraussichtlich mit erheblicheren Beeinträchtigungen des Naturhaushalts verbunden.  

Die Potenzialfläche  2 befindet sich bereits im Geltungsbereich des 1988 rechtskräftig gewordenen 

Bebauungsplans Nr.  11 „Höngen/An Dilia“ und könnte theoretisch bebaut werden. Allerdings steht die 

Fläche dem Markt kurzfristig nicht zur Verfügung, sodass sie  für die Deckung des vorhandenen Be-

darfs nicht geeignet ist.  

Die Flächen 3 und 4 befinden sich im Osten der Ortslage Höngen. Sie eignen sich im Hinblick auf ihre 

Größe zur Deckung des Bedarfs. Jedoch befindet sich im unmittelbaren Umfeld der Flächen der neu 

entstandene Sportpark Höngen. Im Umfeld des Sportparks ist mit erhöhten Lärmemissionen zu rech-

nen. Zudem befindet sich auf der Parzelle 556 eine landwirtschaftliche Mehrzweckhalle, die als Ma-

schinenhalle und Kartoffellagerhalle genutzt wird. Von ihr gehen ebenfalls erhöhte Lärmemissionen 

aus. Eine Wohnbebauung an dieser Stelle wäre nur mit einem erheblich größeren Aufwand möglich. 

Aus diesem Grund soll die weitere Entwicklung des Orts auf den westlichen Bereich konzentriert 

werden. Im rechtswirksamen  Regionalplan  Köln (Stand September 2025 ) wurden Fläche  3 und 4 nicht 

als Allgemeiner Siedlungsbereich festgelegt. die Planfläche im Westen hingegen schon. Dies zeigt, 

dass auch auf der Ebene der Regionalplanung die Siedlungsentwicklung des Orts in Richtung Westen 

erkannt wurde.  

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ist die verfahrensgegenständliche Fläche vor den zur Verfü-

gung stehenden Standortalternativen zu bevorzugen.  

2.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen  

(BauGB Anlage 1 Nr. 2 e)  

Im Rahmen der erheblichen nachteiligen Auswirkungen sollen die Auswirkungen nach §  1 Abs. 6 Nr. 7 j 

BauGB beschrieben werden. Gemeint sind hiermit die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit 

der nach dem Bauleitplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten 

sind. Sie wurden bereits in Kapitel  2.2.6 untersucht. Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind somit 

nicht zu erwarten.  

3 ZUSÄTZLICHE ANGABEN  
(BauGB Anlage 1 Nr. 3)  

3.1 Technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen  

(BauGB Anlage 1 Nr. 3 a)  

Die Bestandsaufnahme erfolgt auf der Grundlage von Ortsbegehungen  und relevanten  Gutachten, 

durch Informationssysteme des LANUV sowie anhand von weitere n Quellen, die im Umweltbericht 

aufgeführt sind. Konkrete Schwierigkeiten bei der Ermittlung und Zusammenstellung der Angaben 

haben sich bisher nicht ergeben. Gleichwohl beruhen verschiedene Angaben auf allgemeinen An-

nahmen oder großräumigen Daten (z.  B. faunistische Daten, Klimaangaben) und beinhalten eine ge-

wisse Streuungsbreite. Für die  Ermittlung und Beurteilung der erheblichen Umweltauswirkungen der 



Gemeinde Selfkant  

Umweltbericht zur 32. Flächennutzungsplanänderung „ Hinter Dilia “ 

 

 

 

27 

Planung in der vorliegenden Form bilden die zusammengestellten Angaben jedoch eine hinreichende 

Grundlage.  

3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen  

(BauGB Anlage 1 Nr. 3 b)  

Gemäß der Anlage  1 Nr. 3 b zum BauGB sind die geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheb-

lichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt zu beschreiben. Nach der-

zeitigem Kenntnisstand kann eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Flä-

che, Boden, Landschaft sbild , Mensch  und Bodendenkmäler nicht abschließend ausgeschlossen wer-

den. Um mögliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, zu vermindern oder auszugleichen, ist die Um-

setzung entsprechender Maßnahmen  erforderlich . Vorliegend wird deren  Regelung auf die nachge-

lagerten Planungs -  bzw. Genehmigungsebenen abgeschichtet. Entsprechende Möglichkeiten und 

Vorschläge w erden in Kapitel  2.4 dieses Umweltberichts aufgeführt.  Da die konkrete Ausgestaltung 

der jeweiligen Maßnahmen auf der Bebauungsplanebene erfolgt, können die entsprechenden Über-

wachungsmaßnahmen ebenfalls erst auf dieser Ebene bestimmt werden.  

3.3  Allgemein verständliche Zusammenfassung  

(BauGB Anlage 1 Nr. 3 c)  

Mit der Flächennutzungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Er-

richtung eines Wohnbaugebiets geschaffen werden. Zur Untersuchung der von den Bauleitplanver-

fahren begründeten Umweltauswirkungen wurde eine Umweltprüfung durchgeführt. Deren Ergeb-

nisse werden im vorliegenden Umweltbericht zusammengefasst.  

Ohne gesonderte Maßnahmen kann  eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, 

Boden, Landschaft sbild , Mensch  und Bodendenkmäler nicht ausgeschlossen werden. Auf der nach-

gelagerten Planungsebene sind jedoch Kompensationsmaßnahmen  möglich , unter deren Berück-

sichtigung die Vollziehbarkeit der Planung gewährleistet werden kann. Zu diesen Maßnahmen gehö-

ren beispielsweise die zeitliche Beschränkung von Baufeldfreimachung und Baubeginn, Pflanzfest-

setzungen im Bebauungsplan, externe Kompensations maßnahmen oder der Ankauf von Ökopunkten, 

Maßnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes sowie die Meldung von Bodendenkmälern.  In Bezug 

auf die verbleibenden Schutzgüter ist nicht  mit erhebliche n Auswirkungen zu rechnen . 

Insgesamt kommt die Artenschutzrechtliche Prüfung zu dem Ergebnis, dass bei einer Umsetzung des 

Vorhabens unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs -  und Minderungsmaßnahmen 

keine artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG ausgelöst  werden. Die erforderli-

chen Maßnahmen werden im parallel laufendem Verfahren aufgenommen.  

Vorliegend ist ein Lebensraum mit einer geringen biologischen Vielfalt betroffen. Dieser ist nicht 

dadurch gekennzeichnet, dass es sich um einen Spezialstandort für besonders schutzwürdige Arten 

handeln würde. Die Empfindlichkeit ist daher gering. Durch di e Flächennutzungsplanänderung und 

die damit einhergehende Wohnnutzung werden sich ggf. andere Arten ansiedeln als bisher (z.  B. Le-

bensraum Gebäude statt Acker), was aber nicht zur Minderung der Vielfalt führt. Insofern werden die 

planbedingten Auswirkungen  als nicht erheblich erachtet.  
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In Bezug auf das Schutzgut Fläche wird d ie Inanspruchnahme zukünftig auf der Ebene des Regional-

plans durch die Festlegung eines ASB vorabgewogen. Dennoch ist der Eingriff  aufgrund der Größe 

der von der Planung betroffenen Fläche als erheblich zu bewerten . 

Im Plangebiet sind schutzwürdige Böden vorhanden, deren natürlichen Funktionen aufgrund der ge-

planten Versiegelung verloren gehen. Schadstoffeinträge d urch den Betrieb von Wohngebieten sind 

nicht zu erwarten.  Die Empfindlichkeit des Schutzguts wird insgesamt als hoch bewertet.  

Im Plangebiet oder im von der Planung betroffenen Umfeld sind  keine  wasserrechtliche n Schutzge-

biete oder oberirdische n Gewässer vorhanden. Ferner ist davon auszugehen, dass eine natürliche 

Versickerungsfähigkeit in den oberen Bodenschichten nicht gegeben ist. Hierdurch werden planbe-

dingte Auswirkungen auf die Qualität und Menge des Grundwassers begrenzt. Daher ist  von einer 

geringen spezifischen Empfindlichkeit des Schutzguts Wasser auszugehen und baubedingte Auswir-

kungen in Form von Versieg elung werden als  nicht erheblich erachtet. Der Bau und der Betrieb von 

Wohngebieten führen zudem nur in stark eingeschränktem Maße zum Einsatz von wassergefährden-

den Stoffe n. Daher  sind erhebliche Auswirkungen auf das Wasser insgesamt nicht zu erwarten.  

Durch Wohngebiete werden in der Regel keine Emissionen hervorgerufen, die sich negativ auf die 

klimatische oder lufthygienische Situation auswirken. Geringe Schadstoffmengen sind aufgrund von 

zusätzlichen Verkehren möglich. Versiegelte Flächen werden eine ungünstigere Strahlungsbilanz auf-

weisen und durch die Bebauungen werden die Windströmungen beeinflusst. Aufgrund der Lage am 

Siedlungsrand, der durch eine hinreichende Anzahl von unbebauten Freiflächen gekennzeichnet ist, 

wird eine planbedingte unverträgli che Veränderung des lokalen Klimas nicht erwartet. Die vom Vor-

haben ausgehende Menge an Luftschadstoffen ist gering.  

Das Plangebiet besitzt eine geringe  Bedeutung das übergeordnete Landschaftsbild und erfüllt keine  

Naherholung sfunktionen. Die Empfindlichkeit ist daher gering. Dennoch ist der Eingriff aufgrund der 

Veränderung des Landschaftsbilds als möglicherweise erheblich bewertet.  

Bei den angrenzenden Baugebieten handelt es sich um Wohnnutzungen, die der Nutzung des Plan-

vorhabens entsprechen. In diesem Zusammenhang ist von einer geringen Empfindlichkeit im Hinblick 

auf die vom Planvorhaben ausgelösten Emissionen auszugehen . Des Weiteren bestehen aus immis-

sionsschutzrechtlicher Sicht keine planungsrelevanten Bedenken gegen die Realisierung des Wohn-

gebiets in Bezug auf Geruchseinwirkungen . 

Relevante v isuelle Wechselwirkungen zwischen dem Plangebiet bzw. dem Planvorhaben mit Kultur-

landschaftsbereichen oder Baudenkmälern sind  nicht gegeben. Insofern sind planbedingte Konflikte 

mit Kulturgütern nicht erkennbar.  

Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird bereits auf der Ebene des Regional-

plans durch die zukünftige Festlegung als ASB vorbereitet. Bodenrechtliche Spannungen mit Berg-

werksfelder n werden nicht ausgelöst. Insofern werden planbedingte Auswirkungen auf dieses Sach-

gut als unerheblich bewertet.  
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